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eignet sich, die obersten Glieder dieser Linie an denselben anzu
tnupfen, und es kann das um so zuversichtlicher geschehen, weil
auch von den vermuthlichen Söhnen wiederum einer Gotsried, d. h.
Götz heißt. Dieser Götz II. aber und Wilhelm v. Stetten wer
den 1320 urkundlich Brüder genannt. Als dritten Bruder können

wir mit Wahrscheinlichkeit auch einen Zürch beifügen, der im Deutsch
Orden bis zum Deutschmeister aufgestiegen ist. 23. Nov. ob. fr.
Zurch de Steten, provincialis ausstrie, qui quondam pre-
ceptor Alemaniae, et habent fratres pro pitancia VIII u
hall. redditus annnos de vineis in Otelvingen, in Ryngols-
tal, quondam dicti Gyren de Gybelstat, et sunt tria ju-
gera cum quartali. — schreibt von ihm das Anniversarienregister
der DO.Kapelle inMergenthein. Er mag der 1313 genannte
Herr Zürch v. Stetten seyn, da 1313 kaum an den Buchener
Zürch J. zu denken ist, als Ritter zumal und vor Gotz genannt.

Die beiden weltlichen — wie es am wahrscheinlichsten ist —
Söhne des Gotfried J. haben zwei Linien gestiftet, von welchen
die Gotzische c.1460 wieder ausgestorben ist, die Wilhelmische
aber noch heute blüht. Auf diesen Hauptstamm der Familie nä
her einzugehen, müssen wir einer andern Zeit und Gelegenheit
vorbehalten.

2. Zur Hohenloheschen Genealogie.

Von H. Bauer.
Mit 2 lithographirten Stammbäumen.

Vom ersten Anfange an haben unsere Jahreshefte für eine

ihrer dringendsten Aufgaben das erkannt, die Geschichte und Ge
nealogie des Hohenloheschen Fürstenhauses zu bearbeiten; vgl. 1848,
S. 3 ff. und 1855 S. 19. Es ist aber nicht unser Verein blos,
der mit dieser Aufgabe sich beschäftigt. Das hohe Fürstenhaus
Hohenlohe hat langst die Bearbeitung der eigenen Familiengeschichte

für ein dringendes Bedürfniß, gleichwie für eine Ehrenverpflichtung
erkannt und im Schoße der Durchlauchtigen Fürstlichen Familie
selbst hat sich ein Mann gefunden, welcher mit eben so viel Sach
kenntniß, als ausdauerndem Fleiße die Genealogie und Geschichte
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seines hochedlen Geschlechtes zu bearbeiten versteht, Seine Durch
laucht der Herr Fürst Friedrich Karl zu HohenloheWaldenburg
in Kupferzell. Höchst interessante Ausarbeitungen, ein vollständi
ger, durchaus diplomatisch beglaubigter Stammbaum, eine illustritte
Siegelgeschichte und dergl. sind inBälde zu erwarten. Der ho
hen Gnade des Herrn Fürsten verdauken wir jetzt schon den Über
sichtsstammbaum, welchen wir unsern Lesern dießmal mittheilen zu

können so glücklich sind. Seiner hohen Gnade verdankt ferner un
ser Verein den Besitz des Steines, welcher die ältere Genealogie

des Hohenloheschen Hauses — nach der schönen Zusammenord

nung Sr. Durchlaucht selbst — uns vorführt.

Es ist dabei der Stammbaum des Uuterzeichneten zu Grund

gelegt, wie er im Jahreshefte 1855 mitgetheilt wurde. Dort
aber mußte der Staumbaum auf 5/3 Tafeln vertheilt werden,

wahrend jetzt auf einem Blatt die Abstammungen sowohl, als

die Gleid zeitigkeitder Linien in schönster Übersichtlichkeit sich dar
stellen. Zugleich ist der ganze Stammbaum revidirt, nud es sind

— unter gnadigster Beihülfe seiner Durchlaucht — ein paar wich

tige Verbesserungen angebracht worden, vorzüglich auf der ehema

ligen Tab. III, Nro. 25, jett Nro. 108.

Auf dem großen, neuen Stammbaum sind nämlich alle Ge
schlebtsglieder, in chronologischer Reihenfolge, durchlaufend nume

rirt worden. Wir hoffen, daß von jetzt an jede Arbeit über Ho
henlohesche Genealogie und Geschichte von unsrem Vorgang ihren

Ausgang nehmen und durch Gebrauch unster Nummern das ge

genseitige Verstandniß zur leichtesten Sache von der Welt machen

wird, während gar gerne Irrthümer und Mißverständnisse sich ein
schleichen, wenn zugleich mehrere Tafeln und mehrfach sich wieder

holende Reiheziffern zu unterscheiden sind.

Um so eher konnte es nun auch entbehrt werden, jedem der

vielen gleichnamigen Herrn eine lateinische Ziffer beizugeben. Man

hat sich beschränkt, in dieser Weise blos noch die weltlichen Herrn

zu unterscheiden, welche so zu sagen am Landesregimente wirklich

Theil genommen haben, und der gegenseitigen Verständlichkeit we
gen bitten wir nun Jedermann, bei Mittheilungen über die Ho
henl. Genealogie dieser festgestellten und von dem Durchl. Fürsten

hause selbst für Seinen Familienstammbaum acceptirten Ziffern sich
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zu bedienen, — nicht mehr der Ziffern unsrer Stammdäume im
Jahresheft von 1848 und 55.

Die große Stammtafel ist J, B. bezeichnet, weil die Stamm
reihe von Heinrich J. an aufwärts bis jetzt noch mit hinreichender
diplomatischer Beglaubigung und Sicherheit sich nicht verfolgen
läßt —. Nur die ausnehmende Wichtigleit des Hohenloheschen
Fürftenhauses für unsern Vereinsbezirk hat den Unterzeichneten ver
führt, wenigstens Vermuthungen zu wagen über jene älieren Zei
ten. Zuletzt im Jahresheft 1856 ist eine Abhandlung über Ali
hohenlohe mitgetheilt S. 82 ff., wo die vermuthete Gemahlin Hein
richs J. von Weideroheim und Hohenlohe versuchsweise einem Cou
rad v. Hohenlohe als Tochter untergeordnet ist S.86. Da je
doch blos Wahrheit unser Ziel ist, so ergreife ich heute schon gerne
die Gelegenheit zu der Bemerlung, daß ein älterer Conrad v. Ho
henlohe lediglich in der gefälschten Urkunde von 1138 vorkommt,
daß ein von mir auf ihn zurückgeführtes Sigillum Conradi de
Hohenloch wahrscheinlicher einem ganz andern, jüngeren Manne
zugehört.

Das fragliche Siegel hängt an einer Utkunde von 1207
(Staälin MI, 552), in welcher Bischof Otto v. Wirzburg die Schen
lung beurtkundet, welche Albert von Hohenlohe mit Zustimmung
seines Bruders Heinrich dem Johanniterorden machte mit dem Pa
tronatrechte der Pfarrkirche zuMergentheim. Diese Urkunde sollte
nach den Worten des Textes (wie Stälin sagt) von Hertn Albert
v. Hohenlohe gesiegelt seyn —. Herr Archivrath v. Kausler kann
nicht verschweigen, daß gegen die ganze Urkunde einige leise Zwei
fel sich erheben, weil das Regierungsjahr des Bischoss Oito nicht
richtig angegeben und ein von diesem außerdem nicht gebraucdtes
Siegel angehängt sey. Beide Momente sind aber nicht wichtig
genug, die anßerdem uwverdächtige Urkunde als gefälscht erscheinen
zu lassen. In Betreff ihrer Form ist aber wohl zu deachten: des
Bischofs Siegel ist inder Mitte des Pergaments angehängt, an
einer seidenen grün und weißen Schnur. Bei der Ausfertiguug
der Urkunde scheint man blos an ein Siegel gedacht zu haben.
Der beim actum anwesende Herr Albert ist wohl beim datum
nicht mehr in der Nahe gewesen.

Das zweite Siegel — von ursprünglich weißem Wachs —
hängt ganz außen auf der rechten Seite, wo 3 Löcher durchs Per
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gament gestochen sind; aber blos durch die 2 äußersten (als wenn
der vorher gemachte Zte Stich noch zu weit nach innen gewesen

ware) Löcher ist der weiße Zwirnsfaden gezogen, an welchem dad

Sigillum Conradi de Hohenloch hängt. Das alles madt durch
aus den Eindruck, als sey das Siegel erst nachträglich angehängt
worden, — und es kommt ja das nicht selten vor, daß zur Be
kraftigung einer älteren Schenkung spälere Familienglieder ihre
Siegel auch noch beisfügen. Nun hat Conrad v. Hohenlohe, spä
terhin von Brauneck genannt, z. B. im Jahte 1224 eben das
Siegel gesührt, welches an der Urkunde von 1207 hängt. Die—

ser Conrad, Heinrichs Sohn, Alberts Neffe, war im Besitz der

Burg Neuhausd, zu welcher Mergentheim jedenfalld dem bedeuten
deren Theile nach gehörte. Somit erklärt es sich ganz leicht. wie
der Johanniterorden dazu kommen konnte, gerade durch ihn die

alte Stifiung in Mergentheim bestätigen und die Urkunde vervoll
stäändigen zu lassen, welcher ein im Text erwähntes Siegel fehlte.
Jedenfalls fällt jeder Gtund weg, aus dem besprochenen Siegel
auf einen älteren Conrad v. Hohenlohe zu schließen.

Zu Xr. 2 und 3 eine Vermuthung. Rach Wibel 4, 11 ff.
verkaufte der Edelherr Ulrich vvon Warberg 1260 — Elpersheim.
Dieses Dorf liegt so ganz im hohenloh-weikersheimischen Stamm
gebiet, daß man auf die Vermuthung hingefuhrt wird, es dürfte
ans hohenloheschen Händen an ihn gekommen seyn. Seine Mut
ter z. B. könnte gar wohl eine Schwester des Albert und Hein
rich von Hohenlohe und Weikersheim gewesen seyn.

Nr. 7. Andreas von Hohenlohe ist auf dem neuen Stamm
baum nicht mehr a!ls Commenthur zu Mergentheim bezeichnet. Im
Anniversarium der Deutschhauskapelle zu Mergentheim heißt er
ausdrcklich blob sundator domus nostræ in M. (1848 S. 14
im Anhanqg) und von den 2 überlieferten Inschriften seiner Grab
steine (1853 S. 31) hat derjenige, welcher ihn blos hujus do-
mus sundator naunte, die großere Wahrscheinlichkeit der Ächtheit

für sich. Endlich sind ja die Commenthure von Mergentheim gar
nicht selten in Urkunden genannt, niemals aber, foweit uns be
kannt ist, ein Audreas. Vgl. Stälin Il, 754, wo nachgewiesen

wird 1221 Henricus Magister inMergentheim, 1245 fr.
Alhertus de Bastheim comendator in M., 1246 Johannes
preceptor in M. gewiß identisch mit 1248 Johannes Saxo co-
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mendator; 1255 u. 57 fr. Waltherus de Sul, und 1268 fr.
Crafto de Crutheim. Dazu kommt noch Gerlacus Commend.

1260. 61. s. Gudeni C. dipl. IV, 891. 1267 Fr. Rudege-
rus commendator in Mergentheim s. 1855 S. 58., nr. 3

und nr. 5. Kraft v. Crutheim aber war Commenthur noch 1269

15. Merz und l. Sept., nach 2 Mergentheimer Urkunden f. 1848

S. 6 des Anhangs. Gerade also in seinen letzten Lebensjahren

fkann Andreas unmöglich Commenthur in M. gewesen seyn, wenn

er je früher einmal diese Würde auf kurze Zeit sollite bekleidet

haben.

Nr. 13. Kraft J. soll gelebt haben bis 1313; ihm galte

also wohl die Urkunde bei Hanselmann J, 432.

Daß Krafts dritte Gemahlin Adelheid v. Wirtemberg von

ihrem eisten Gemahl Conrad v. Ottingen eine Tochter Marga

retha hatte, s.Mon. Zoller. II, 385.

Nr. 50. Heinrichs v. Wernsberg Gedächtniß wurde im

Kloster Ebrach gefeiert am 29. Novbr., nach Groppii mon. se-
puler. ebr. S. 1060: „Dom. Heinrici deHohenloch & Do-
minæ Elisabeth uxoris, qui dederunt monasterio (Ebrac.)
Eysenschein (d. h. Güter in Ober und Unter-Eisenheim bei

Volkach, nordwestlich).

NXNr. 51. Friedrich v. Wernsberg ist Stiftsdekan zuBam
berq gewesen schon 1327 bis 47. Hegg. boic. VI, 236 und

Vili, 116.
NXr. 72. Emich von Bruneck war auch canon. babenh.

vgl. Regg. hoic. VI, 205. dd. 1326, 26. Sept.

Nr. 76. Philipp v. Brauneck wird auch als Chorherr zu

Worms genannt anno 1323, und als archidiac. (herbipolensis)

1335, 21. Juli, Regg. b. VII, 122.

Nr. 91. Georg de H. soll 1385 Archidiaconus wir-
cehurgensis gewesen seyn.

Nr. 93. Anna v. Hohenlohe hat ihren Aten Gemahl Con
rad v. Weinsberg etwa im Jahr 1396 geheirathet. Eine Beweis

stelle für diese bereits vorangegangene Vermählung dd. 26. Juni

1397 fiehe inden Regg. boie. XI, 104. Der Gemahl C.

v. W. starb 1448; noch im Dec. 1447 wird er in Urkunden ge

nannt. Vrgl. Jäger, Burg Weinsberg, S. 154.

Nr. 106. Margarethe v. Bayern, Gerlachs v. Hohenlohe
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Gemahlin, ist nicht 1388 gestorben, sondern — wie es früher an
gegeben wurde — 1374. Die Zahl 1388 kam nur aus Verse
hen zu ihr, dieselbe gibt vielmehr das Todesjahr ihres Gemahls

an; Gerlach lebte noch, laut einer Utkunde, den 17. Juni 1388,
scheint aber bald nachher gestorben zu seyn.

Vr. 108. Das wiederholte Vorkommen eines Gotsfridus
de Hoh. senior, welcher nach den mir früher bekannt geworde

nen Stellen der Gotfried III. (Nr. 87) des Hoh. Weikersheimi
schen Stamms zu schein schien, hat mich veranlaßt, ihm auf Tab.

IV. (Jahrgang 1855, S. 26) einen Gotfried junior zu unter
stellen, einen vermuthlichen Sohn seines Bruders Kraft. Veides

war irrig. Einige inzwischen mir zugekommene Urkunden zeigen

deutlich, daß Gotsfried senior unser Gotfried Xr. 108 ist voñ

der HohenlohHohenloheschen Hauptlinie. Ihm gegenüber hieß

wohl der gleichzeitige, aber jüngere Gotfried Nr. 87 von der Wei
kersheimer Linie— junior. Zum Beweis füge ich 2 Urkunden
Excerpte hier ein.

1379, Dienstag vor St. Oswalds Tag.
Beim Gerichte zu Nürnberg, das über den Landfrieden zu

Franken und Bayern gesetzt ist, klagt Hans Truchseß, zu Reigels
berg gesessen, wider Herrn Götzen von Hohenlohe den ältern, daß

ihm der seine Pfand genommen habe, die er dem edeln Herrn
Gerlachen v. Hohenloch seinem Bruder abgepfändet habe. Er habe

das gethan mit Gewalt, ohne Recht, und habe ihn beschädigt auf

1000 Mark.
1383, Freitag nach St. Walpurg Tag.

Wir Gotfrit v. Hoenloch der elter verkaufen dem e. vesten

Ritter Hrn. Lemplein Lampprecht unser Dorf zu Rodheim und

unsre Vogtei und was wir haben zu Rodheim mit allen Zube
horden, Leute, Gülte, Gute, Gerichte, Zölle, Hölzer u. s. w.um

2200 fll. Gold, wie das Lehen ist von dem Bischof zu Bamberg.

Mit jenem Geld hat uns der Käufer ausgehebt an unsern

nothlichen Schulden gen Juden und Christen. Wiederkauf inner
halb 3 Jahren. Sig. Gotfried von Hohenloch der Verkaufer u.

sein Bruder Gerlach v. Hoh., der bekennt, daß solcher Verkauf
mit seinem Wissen und Willen geschehen ist.

Noch wichtiger ist der endliche sichere Nachweis, daß wirk
lich, wie ich ehemals vermuthete nnd imStammbanm von 1848
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(vgl. S. 8 und S. 19 des Anhangs) behauptete — Gotfried v.
Hohenlohe der Vater gewesen ist des Johanu v. Hoh. zu Speck

feld. Der Stuttgarater cod. hist. sol. Nr. 395 schreibt also ir
rig vater anstatt veter. Denn eine OriginalUrkunde im Archiv
zu Castell lautet folgendermaßen:

1392, Donnerssstag vor St. Laurenzen Taaq.

Wir Johanus v. Hohenloch, Hern Götzen von Hohenloch
seligen Sun, bekenn — daz wir unserm l. Oheim Wilhelm Gravu
zu Kastell wider zu kaufen wollen Macht und Gewalt geben ha—

ben — alle verkaufte und versetzte Güter und Gült, die die edeln

unser lieber Veter selig Gerlach v. Hohenlob, unser l. Vater se

lige Götz v. Hohenloch von unfrem Schloß Geylnawe verkauft
oder versetzt haben ...

Einen Hülssbeweis liefert folgende gütige Mittheilung des

Herrn Oberrentamtmanns Mauch in Gaildorf; vgl. Jahresheft
1849, S. 105.

Schenk Wilhelm's v. Limburg (geb. 1434) OriginalAhnen
probe im Archiv zu Gaildorf nennt seine väterl. Großmutter Eli
sabeth v.Hohenlohe und die Urgroßmutter (proavin) eine Gräfin
v. Henneberg (dieß aber ist eben die Gemahlin Gotfrieds v. Ho
heulohe gewesen.)

In der Comb. Schenkeukapelle ist auf dem Grabstein Schenk

Friedrihs 4 1473 das Wappen der Groémutter mütterl. seits —
das Hennebergische, und ebeuso auf einem Grabstein Schenk Got
frieds des Bischofs v. Wirzburg.

Diese jetzt unzweifelhaft sicher gestellte Abstammung des Johann
v. H. wurde erst erhoben, nachdem der Übersichtsstammbaum bereits

lithographirt gewesen; er ist also in diesem Puncte zu corrigiren.

Nr. 118, Die Montfortische Vermaählung der Elisabeth ist

sicher gestellt. Vanotti gibt übrigens in seiner Geschichte der Gra
jen v. Montfort den Namen falsch au, sogar zweimal, — im
Texte Agnes, auf der Stammtafel Anna.

Nr. 134. Kraft VI. wird schon 1475 genannt.

Nr. 152. Daß Ludwig v. Hoh. unter den canon. August.
eccles. cathedr. 1528 gewesen, s.Khamm hierarch. aus. IJ, 616.

Nr. 151. Siegmund ist 1485 geboren, nach der fast gleich
zeitigen Aufzeichnung in einem Hohenl. Lehenbuche. Weil in eben

diesen Familiennotizen eine Schwester —



— 215—
Nr. 161. Anna ganz fehlt, so ist wahrscheinlich, daß Bieder—

mann dieses Kind ohne hinreichende Beglaubigung in
seinen Stammbaum aufgenommen hat. Vgl. 1855, S. 39.

Nr. 160. Johannes war Deutschordenscommenthur in Kapfen—
burg und zwar nach den im Schlosse daselbst aufge—

hängten Wappen sämmtlicher Commenthure der dreizehnte.
Er wird z. B. 1535 genannt, und noch heute heißt ein
von ihm erbauter Schloßflügel zu Kapfenburg der
Hohenlohe'sche Bau.

Nr. 164. Graf Wolfgang hat 1534 geheirathet: s. Herwigs
genealog. Geschichte S.76. Die Heirathsabrede nemlich
ist vom 18. Nov. 1534. Aus der Vormundschaft wurde
er 1332 entlassen.

Von den einzelnen Linien der Familie heißt jezt die auf
Tab. V, A. früher dargestellte: Schillingsfurst-Weikersheimische,
weil ja die ganze Hauptlinie die Weikersheimische heißt. Die
Neuensteiner Linie V, B. aber heißt besser Neuenstein-Walden—
burgische, weil sie eben in eine Neuensteiner und in eine Walden
burger sich nachher gespalten hat.

Der große lithografirte Stammbaum schließt mit Georg L.,
dem gemeinschaftl. Stammovater aller jezt noch blühenden Linien
des Fürstenhauses, welche — wie auf der Tabelle V. im Jahres
heft 1855, S. 28 zu ersehen ist — von seinen beiden Söhnen Lud—

wig Casimir und Eberhard abstammen. Ein dritter Sohn Georg II.
war ohne Erben gestorben; vrgl. den beiliegenden Uebersichtsstamm—

baum Nr. 170. 173. 174.

N.-S. Erst während des Druckes dieser Abhandlung sind uns
noch ein paar Notizen zugekommen.

Durch gnädige Mittheilung aus Nom ist neuestens eine bis—

her unbekannte päpstliche Urkunde für einen Herrn von Hohen—

lohe bekannt geworden. Nobilis vir Conradus de Hohenloch,
Dioec. herbip., hatte nach dem Tode seiner ersten Gemahlin
Cunigundis eine gewisse Bertildis geheirathet. Erst nach Voll
zug der Ehe wurde bekannt, daß die beiden Damen waren
quarto consanguinitatis gradu mit einander verwandt gewesen.

Nun stellten die Ehegatten — dicti nobiles — dem heiligen
Vater vor, daß die Trennung ihrer Ehe grave possit in illis
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partihus scandalum generare und baten deßwegen um Dispen
sation. Der Papst Clemens Ep.... ertheilt demzufolge fratri
Alberto quondam Ratisponensi Episcopo Vollmacht, die Sache
zu untersuchen, und wennes sich also verhalte, eisdem nobilibus
autoritate apostolica Dispensation zu ertheilen, quod impendi-
mento hujusmodi non obstante possint in contracto inter se

matrimonio licite remanere.
Dat. Viterbii XIV. Kal. Julii, Pontificatus nostri anno

quarto, d. h. 18. Juni 1268.
Dieser Conrad ist Niemand anders, als unser Conrad II.

von Hohenlohe-Brauneck, Nr. 20 des Stammbaums. Der Bei
name Brauneck hatte ja den Stammnamen Hohenlohe durchaus
nicht ganz verdrängt, sondern in Urkunden wie auf Siegeln wurde
er noch viel später wieder und wieder gebraucht. An Conrad
von Hohenlohe Nr. 14. ist schwerlich zu denken, weil dieser als
dann drei Frauen müßte gehabt haben, 1271 schon wieder eine
andere, was nicht wahrscheinlich ist.—Für Conrad v. Hohenlohe
Brauneck paßt die Nachweisung seiner Vermählung umso besser,

weil ihm fast nothwendig ein Sohn, der Conrad III. Nr. 42 zu
getheilt werden muß; vrgl. 1848. S. 17.

Leider sagt die päpstliche Urkunde nicht, welchen Familien die
beiden Gemahlinnen Conrads zugehörten; sonst käme zur Ent
scheidung, ob unsere Hypothese begründet gewesen, als wir eine

für eine Herzogin von Teck hielten. Für diese Zähringisch-Teckische

Familie würde gerade der Name Bertildis sehr gut passen.

Es wäre etwa eine Tochter Conrads von Teck gewesen, des

Straßburger Bischofs Berthold Nichte, Herzog Ludwigs Schwester.

Stälin II., 281.
Daß Heinrich v. Hohenlohe Nr. 82 schon 1348, 6. Juni

Dompropst gewesen, ist aus einer Urkunde im Hennebergischen

Urkundenbuche II., 79 zu ersehen.

3. Laudenbach und die Berglirche.

Dieser Artikel bildet sich nicht ein, etwas Vollständiges zu
geben, sondern will vielmehr zu weiteren Forschungen und Mit—
theilungen anregen. Doch in ihm haben wir bereits einen un
erwarteten Mitarbeiter gewonnen, meinen theuren Vater 4Dr.
Bauer, Oberamtsarzt in Mergentheim. Im Mergentheimer In
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telligenzblatte von 1829 S. 302 und 317 ff. hat der Genannte
einen Aufsatz über Laudenbach veröffentlicht, den wir — mit wenigen

Veränderungen — seinem Hauptinhalte nach hier um so mehr
wiederholen, weil ja die betreffende Nummer eines Oberamtsblattes
längst so viel als für's Publikum verloren seyn wird.

Am westlichen Ende des Dorfes Laudenbach liegt ein noch

immer— von einem Förster — bewohntes Schloß, umgeben von
einem breiten und tiefen, zum Theil noch jetzt ausgemauerten,

längst aber trocken gelegten Wassergraben, jenseits dessen ein

Wall bemerklich ist. Statt der ehemaligen Zugbrücke führt eine

steinerne Brücke mit zwei Bögen zum Haupteingang.

Der geräumige Burghof ist hauptsächlich von Otkonomie—

gebäuden umgeben, den Hauptbau aber bildet das ehemalige Amt
haus mit zwei massiven Stockwerken und mehreren Vorrathsböden
übereinander. Von den mittelalterlichen Burggebäuden ist nichts

übrig, auch nicht von dem Thurm.

In der Nähe des Schlosses, auf einem etwas höheren

Punkte, steht die Kirche, deren Thurm das Wappen der Herrn
von Finsterlohe zeigt, während im Innern der Kirche mehrere

Grabsteine dieser ehemaligen Dorfherren zu sehen sind.

Das ganze Dorf war einst selber auch ummauert, oder sonst

durch Wall und Zaun befestigt, und hat noch zwei Thürme, von

welchen der eine, runde (ums Jahr 1470 gebaut) das Thor
gegen Weikersheim zu vertheidigte, während durch den andern,

viereckigen (wie es scheint älteren) Thurm der Weg zur Berg—

kirche führt.
Der Ort Laudenbach ist alt, denn schon in den Summarien

Eberhards wird erwähnt, daß Marcuart et Perthilt dem Kloster

Fulda schenkten — eine Kirche in Oberstetten und alle ihre Be—

sitzungen inStetin, Lutenbach, Zimbern et superiori Stetin;
Wibel II., 4. und L., 171.

Im 183ten Jahrhundert gehörte Laudenbach zur Herrschaft
Hohenlohe-Weikersheim, und der ritterliche Mann Conradus de

Lutenhach (1219 genannt, siehe Jahresheft 1848 p. 2 Anhang)
war offenbar ein hohenlohescher Dienstmann.

Im Jahr 1219 schenkte der Pfarrer Sifried zu Weikers—

heim dem Deuitschorden seine Güter in Lutenbach und Hons—

bronn (I. c.); 1220 zeugt Richolsus de Lutenbach 1849, 94.
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Anno 1222 verpfändeten die Brüder Gottfried und Conrad von

Hohenlohe dem Deutschorden ihr Besitzthum zu Lautenbach, wel—

ches jedoch gelöst wurde (I. c.); 1267 aber vertauschte Albrecht

v. Hoh. 11 Morgen Weinberg bei Lutebach anD. Orden (I. c. S. 5.)
Um dieselbe Zeit werden in Kl. Scheftersheimischen Urkunden als
Zeugen genannt: anno 1226 Richolsfus, 1262 Heinricus de

Ludenbach; Wibel II., 40, 70. Es ist jedoch zweifelhaft, ob der

letztere ein ritterlicher Herr war oder nicht. Gernodus rufus

dictus de Ludébach zeugt 1275 bei Hanselm, 1, 422. Gerichts
und Grundherren des Dorfes waren und blieben jedenfalls die

Edelherren v. Hohenlohe. 1359 aber verkaufte Craft v. Hohen
lohe die Hälfte des Dorfes und Gerichtes an Cunz v. Veinau,

siehe Wibel IV., 102*8. Dochscheint Wiederlösung erfolgt zu seyn,

weil nach Wibel J., 160. anno 1388 Friedrich und Ulrich von

Hohenlohe (ganz) Laudenbach an Gotz und Albrecht von Finster—

lohe auf Wiederlösung vertauften. Von dieser Zeit an waren

die Herren von Finsterlohe, bis zu ihrem Aussterben, in Besitz

des Ortes, jedoch unter Hohenlohescher Centgerichtsbarkeit. Sie
benützten jede Gelegenheit, an sich zukaufen, was noch in andern

Händen war, z. B. 1453 Conz von Vinsterlohe tauscht von dem

Deutschorden Gülten und Zinse ein zu Laudenbach, gegen solche

in Hemmersheim.

Die Herren v. Finsterlohe scheinen Laudenbach dem Hoch—

stifte Wirzburg zu Lehen aufgetragen zu haben, weßwegen beim

Erlöschen desMannsstammes, mit dem Tode des Hanns von

Finsterlohe 1568, (Wibel 4, 94*) Wirzburg das eröffnete Lehen

einzog, nach dem geogr. Lericon von Franken „kaufte,“ was von

den allodialen Besizstücken allerdings wahrscheinlich ist.

Gegen die Wirzburgische Besitzergreifung protestirte Hohen
lohe, auf sein Wiederlösungsrecht gestüzt, und es gab somit einen der

bekannten endlosen Reichsprocesse, während dessen das Hochstift ruhig

im Besize blieb. Doch Bischof Franz v. Wirzburg belehnte seinen

Bruder, Graf Melchior v. Hazfeld, den Kaiserlichen Feldmarschall,

mit der Herrschaft Niederstetten und verpfändete an denselben

1641 das Dorf Laudenbach, sammt Hagen, Dunzendorf und

Steigerbach, um 30,000 Reichsthaler.

Diese Pfandschaft wurde nie eingelösst. Beim Aussterben der

Niederstetter Linie der Grafen von Hazfeld aber, 1794, brachte
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Wirzburg auch Laudenbach wieder an sich. Dagegen protestirten

die Fürsten von Hohenlohe auf's Neue und ergriffen factisch Besiz,

wurden jedoch durch Wirzburgische Husaren wieder vertrieben.

Natürlich gab es jetzt einen neuen Reichsproceß, welchem blos

die Säcularisationen von 1803 ein schnelles Ende machten, und

zwar erhielten die Fürsten von Hohenlohe-Bartenstein die Wirz
burger Aemter, Niederstetten und Jagstberg sammt Laudenbach

als Entschädigung für die Elsäßer Herrschaft Oberbronn.

Kirchlich war Laudenbach ursprünglich ein Filial von Nieder
stetten, wurde aber 1308 von der Mutterkirche getrennt (Urk. im

Stuttgarter Staatsarchiv) und zur eigenen Pfarrei erhoben.

Daß aber neben der Pfarrstelle schon 1362 eine Frühmesse bestand,

ist aus der Schutz- und Befreiungsurkunde Krafts v. Hohenlohe

für die Geistlichen seiner Herrschaft ersichtlich, Wibel II. 302.

Anno 1404 war noch ein Mittelmesser dazugekommen, nach Laut der

Stiftungsurkunde einer Brüderschaft unter den Geistlichen der

Herrschaft Hohenlohe-Weikersheim, Wibel II. 342. Veranlassung

zur Aufstellung von mehreren Clerikern hatte wohl die in der

Nähe entstandene Wallfahrt gegeben. Alles Nähere hierüber ist

uns wenigstens unbekannt, allein im Lauf des 14ten Jahrhun
derts war in dem Wald bei Laudenbach eine sehr besuchte Wall
fahrt entstanden, ohne Zweifel zu einem eben da gefundenen Gna—

denbilde, welchem ja auch späterhin die Verehrung galt. Und

weil es von der durch Graf Melchior v. Hazfeld vorgenommenen

Renovation der Bergkirche heißt: „es sey dabei das in der Mitte
stehende Kapellchen weggenommen und an einen Nebenaltar in
die größere Kapelle versetzt worden,“ so ist wohl anzunehmen: eine

kleine, einfache Kapelle war dem Gnadenbild erbaut worden, als

aber mit dem Zunehmen der Wallfahrt die Einkünfte dieses Ka—

pellchens außerordentlich wuchsen, so wurde drüber eine stattliche

Kirche gebaut.

Das Anniversar des Dominikanerklosters in Mergentheim

enthielt den Eintrag: Fri- pocke porcheim (da ist wohl ein

Schreib oder Lesefehler), qui primitus fundavit eécclesiam

beatae virginis inLaudenbach et dedit conventui (der Do-—

minikaner) IV. libr. denar. pro memoratione obitus sui. Da—

mit scheint also der Mann benannt zu seyn, welcher sich

um die Aufrichtung der jetzigen Bergkirche das erste und meiste
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Verdienst erworben hat. Die Zeit der Erbauung aber wird durch

eine Steininschrift bestimmt angegeben

Anno MCCCCXII inceptum est hoc opus feria secunda
ante St. Kiliani in honorem gloriosae Virginis Dei genetricis
Mariae.

Die Kirche ist im gothischen Style erbaut, wie sich gemäß

ihrer Erbauungszeit von selbst versteht und zwar ist es eine recht

stattliche Kirche. Rechts und links am Chor stehen kleine Thürme.
Im nördlichen befindet sich die Sakristei unter einem Spitzgewölbe,
dessen Rippen auf vier Figuren stehen; oben ist ein Wappenschild.

Durch den südlichen Thurm hat neuerlich ein Pfarrer H. eine

Thüre in die Kirche brechen lassen, wodurch die schöne Wendel—

treppe zum Theil zerstört worden ist.
Gegen Westen ist das reich dekorirte Hauptportal. Die Krö—

nungen sämmtlicher Pforten sind mit Skulpturen geschmückt,

welche die Verkündigung *), den Tod und die Krönung Mariä
darstellten, wozu noch — südlich — ein Oelberg kommt. Die
Wände der Kirche waren — der Ueberlieferung nach — ehemals
bemalt und die Fenster mit Glasgemälden geziert.

Im Laufe der Zeiten aber und ohne Zweifel während des

dreißigjiährigen Krieges vollends war Vieles in Zerfall gerathen,
besonders der Giebel der Westseite. Deßwegen legte der neue

Besizer Graf Melchior v. Hazfeld Hand an, ließ den Giebel —
freilich imStyl der Renaissance! restauriren und den Dachstuhl
neu machen, die ganze Kirche mit Gyps ausweisnen und den

Boden mit Steinplatten belegen. Eine Inschrift sagt, diese Re
stauration habe begonnen im Jahr, da Leopold J. Kaiser wurde;
das Werk wurde vollendet im Jahre, wo der Tod die Grafen Mel—

chior und Hermann, die beiden Brüder, trennte. Bei dieser Ge—

legenheit wurde auch das alte Kapellchen in der Mitte weg
genommen und das Gnadenbild an etinen Seitenaltar versetzt,

auch drei neue Altäre errichtet. 1659 ist aber das Gnadenbild

*) In dieser Darstellung, eingefaßt von Traubenranken, thront oben Gott
Vater und von ihm aus geht, ähnlich wie in einer ehemals an der

Marienkirche zu Wirzburg befindlichen Sculptur, ein Schlauch herab
zur Maria, vor welcher eine Lilie steht. Im Hintergrund ist Christus
am Kreuze. Vielleicht die Art der Darstellung gab Veranlassung, daß
diese Skulptur herabgenommen und vielfach verstümmelt worden ist.
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mit großer Solennität auf den mittleren Hauptaltar versetzt

worden.
Versehen wurde die Wallfahrtscapelle zuerst von Laudenbach

aus. Papst Martin V. verleibte sie mit allen Rechten 1418 aus
drücklich der Pfarrkirche zuLaudenbach ein. An der neuen Kirche

scheinen aber besondere Cleriker aufgestellt worden zuseyn. Aus

Mangel an Weltypriestern wohl übertrug man 1633 den Franzis—

kanern die Besorgung; Graf Melchior aber übergab die Ver—

sehung der Kirche und Wallfahrt 1661 den Dominikanern, worauf

am 1. Marz 1652 drei Ordenspriester zu Laudenbach ankamen,

von welchen einer zugleich Hofcaplan des Grafen war. Nach

seinem Tode (in Schlesien * 1658) wurde Graf Melchiors Herz

wenigstens in einer silbernen Kapsel, sammt seinem Barte (7)
herbeigebracht und in einem schönen Epitafium (aus Alabaster)

beigesetzt, welches in unsren Heften eine eigene nähere Beschreibung

wohl verdient. Ursprünglich soll dasselbe mitten im Chor gestan

den und später erst in die Nebencapelle versetzt worden seyn,

welche jetzt auch für die Herrn Fürsten von Hohenlohe-Nieder

stetten-Jagstberg als Erbbegräbniß benützt wird.

Unter den Wohlthätern der Bergkirche wird Bischof Johann

v. Brun genannt; zur Zeit ihrer Erbauung, 1459, machten die

Brüder Johann und Conrad v. Finsterlohe reiche Stiftungen

(Wibel J. 160), und späterhin haben die Grafen von Hazfeld

reicht Schenkungen gemacht; siehe das Mergentheimer Intell igenz

blatt 1829 S. 324 ff. Ueber die Wallfahrt vergleiche Groppi

Collect. nova script. Wirceb. II. 90. — H. B.

4. Herrenzimmern.

Von H. Bauer.

Das jetzige Dorf Herrenzimmern, wo ehemals eine Burg

gestanden, bildet zusammen mit Rüsselhausen ein hohenlohesches

Aemtchen, jetzt in Besitz der Linie von Waldenburg-Bartenstein.

Ein vestes Haus ist wahrscheinlich auch zu Rüsselhausen

gewesen, weil in ein paar Kloster Schönthalischen Urkunden von

1283 und 84 Hermannus de Rusilhusen zeugt (Jahresheft

1847, 22. 23.5) ähnlich wie in Kloster Seligenthaler Urkunden

von 1294. 95. Cunradus de Phuseche (1850, 75.)
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Ganz unzweifelhaft aber saß in Zimmern ein ritterliches

Herrengeschlecht, woher eben dieses Zimmern, im Unterschied z. B.
von dem benachbarten Vorbach-Zimmern, den Namen Herrenz.

erhielt. Längere Zeit auch wurde es Weyprechtzimmern genannt,

ohne Zweifel von einem seiner Besizer, Herrn Weiprecht v. Zim
mern 1296313.

Von Anfang an erscheinen die ritterlichen Herrn von Zim—

mern (wohl zu unterscheiden von den edlen Freiherrn von Zim—

mern — bei Gerlachsheim vrgl. Schriften der badischen Alter—

thumsvereine II., 1. 1848, S. 63 ff.) als Dienstmannen der edlen

Herrn von Hohenlohe; zuerst Gernodus de Zimmern miles 1230.

39. 45. — Wibel 3, 389. 4, 75*. Hanselmann 1, 404. 406.

Dessen Enkel mag Wipertus de Cimmern oder Zymmern seyn,

Herr Wiprecht oder Weiprecht v. Zimmern, ein Ritter — 1296 98.

99. u. 1313. s. Jahresheft 1848, Anhang S. 9. 10. 11. 12.

Wibel 3, 46. Aschbach, Geschichte der Grafen Wertheim II. 70.

Als Söhne von ihm können gelten Herr Wortwin v. Zymern

und Herr Dietrich sein Bruder, Ritter und hohenlohische Diener
— z. B. 1324. Wibel 3, 75. Zu demselben Geschlechte aber gehört

sicherlich Berchtold v. Zimmern, Kraft v. Hohenlohe verlieh a.

1325; Hanselmann L., 438.

Der schon genannte Wertwin v. Zimmern erscheint 1325

nochmals als Hohenlohischer Richter, Kegg. boica VI., 150 und

1333 zusammen mit seinem Bruder, Hanselm, J., 602. Häufiger

kommt Herr Dietrich v. Zymern vor z. B. 1322. 35 (Ritter)
und 39 (Güter kaufend in Belsenberg) Jahresheft 1848, Anhang

P. 13. Wibel, 3, 50. 4, 85*. 2, 231. Im Jahre 1345 war
er todt, eine Tochter Anna aber befand sich als Klosterfrau zu

Scheftersheim. Wibel, 2, 233.

Bereits war auf Zimmern ein neuer Mitbesitzer angesessen,

nach einer Urkunde vom 2. Januar 1340. Eberhard v. Rosenberg

genannt von Zimmern hat dem Kl. Brombach seinen Zehn
ten zu Wülfnigesloch tauschweis überlassen mit Zustimmung des

Lehensherrn Graf Rudolf v. Wertheim. Aschbach, Geschichte der

Grafen v. Wertheim, 97.

Einer der 2 Brüder muß wohl ohne männliche Leibeserben
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gestorben sein, und ihm folgte E. v. Rosenberg vielleicht als Schwie—

gersohn oder durch Kauf.
Nach einem Urkunden-Ercerpt in Fleiners Hohenl. Chronik

d.d. Vincenztag, a. 1347 wurde Kraft v. Hohenlohe verglichen

mit Eberhard v. Rosenberg und Consorten wegen etlicher Gelder

und der Veste Zimmern, darum sie einander bekriegt hatten.

Das würde sich am leichtesten so erklären, wenn der gen. Herr
v. Rosenberg Erbansprüche machte, auf ein, wie Kraft v. Hohen
lohe meinte, — heimgefallenes Lehen. Weiteres vom Rosenberg

schen Theil ist uns nicht bekannt.

Doch war die Familie der Herrn v. Zimmern weder ganz

ausgestorben, noch hatte sie den Besitz von Zimmern ganz ver—

loren. Nach Wibel J., 13* not. h. verkaufte 1402 Hertwinn
— richtiger Wortwin v. Zimmern das Dorf Zimmern an die

Stadt Rotenburg, auf Wiederlösung.

Diese muß erfolgt sein; denn 1407 verpfändete (nach Deutsch
ordischen Urkunden) Wortwin v. 3. Herrenzimmern an die Com—

mende Mergentheim, mit des Lehensherrn Herrn Ulrichs von

Hohenlohe — Erlaubniß.
Von da an scheinen zuerst der D. Orden, nachher die

Herren v. Ussigheim im Besitz der ganzen Herrschaft gewesen

zu sein, und wir vermögen uns deßwegen die Notiz bei Wibel
3, 66*;: 1455 sei Weyprecht von Zimmern von Hohenlohe belehnt

worden mit der Burg zu Weyvprechtzimmern — nicht anders zu—

recht zu legen, als durch die Vermuthung, es sei die Jahreszahl

falsch angegeben. Unsere sichereren Nachrichten sagen Folgendes:

1410 sagt Albrecht von Hohenlohe, dem D. Orden zu

Lieb, das Schloß Herrenzimmern, das Weiler dabei gelegen, ge—

nannt Rüsselhausen und den Kirchsatz daselbst, alles an der

Aspach gelegen, vom Lehensnexus los, mit aller Herrlichkeit,

Vogtei, Gütern und Gülten ... sowohl zu Herrenzimmern dem

Weiler als zu Rüsselhausen — wie D. Orden das von Wort—

win v. Zimmern erkauft hat. Doch soll das Schloß Herren—

zimmern ewiglich nie wider die Herrschaft Hohenlohe gebraucht

werden, diese aber soll das Schloß mit allen genannten Gütern
schützen und schirmen.

Dt. 1410 am Domerstage vor St. Gallustag.
1413 kaufte D.O. zu Zimmern den Hof Griffenbrunnen
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um 28 fl. rh. von Sitz Snuyder dessen Leibherr siegelt, Ritter
Albrecht von Finsterloch der elter.

1423. Reinhard v. Ussigkein kauft vom D.O. um 2080 fl.
das Schloß Herrenzimmern, doch so daß der Orden sich das
Oeffnungsrecht vorbehält. Das Fischwasser in der Aschbach das
bis zur Tauber ins Schloß H. 3. gehört hatte, behält sich der

Orden ebenfalls bevor auf Markelsheimer Markung sammt einigen
eigenen Leuten, welche zu Markelsheim und Igersheim sitzen.

Für die Bezahlung der Kaufsumme bürgen: Rüdiger Sützel,
Cuntz v. Ochsenfurt, Cunz v. Rosenberg zum Reygelsberg, Cunz
v. Rofsenberg zu Bartenstein, Dietrich Gyr, Hartraich Truchseß

und Heinrich Knebel.
1426 wurde Martin v. Ussigkheim, Reinhardts Sohn von

Hohenlohe belehnt mit dem jus patronatus zu Billingsbach und
mit den Kirchsätzen zu Rüsselhausen und Zimmern, was schwerlich

Vorbachzimmern sein wird, wie Wibel J. 131 meint, sondern

wohl eine Burgkaplanei zu Herrenzimmern, wo ja die Herrn
v. Ussigheim damals saßen. Da übrigens nach Wibel J. 175 —
im Jahre 1427 wieder Reinhard v. Uss. belehnt worden sein soll

mit dem Kirchsatze in Rüsselhausen und Zimmern, so könnten

gar wohl auch jene 2 Jahreszahlen nicht ganz genau sein.

Unter Martin v. Ussigheim traf Zimmern das Loos der

Zerstörung. Die Rotenburger zogen am St. Ehrhards Tag 1450
gegen Herrenzimmern, wo der gen. Martin saß, und verbrannten
den Vorhof sammt dem Dorf, auch Rüsselhausen, das ebendem

selben zugehörte, Wibel J., 231.
Ums Jahr 1490 erscheinen 3 Herren v. Ussigheim im Lehens

besitz, Sigmund und Arnold sein Bruder und Philipp, am wahr—

scheinlichsten 3 Brüder, weil jeder “/ besitzt.

1490. Dienstag nach St. Veits Tag zu Neuenstein.

Graf Albrecht von Hohenlohe und zu Ziegenhain erlaubt
s. l. Getreuen Sigmund v. Ussickheim seiner Hausfrau Elisabethe

v. Tüngen 1200 fl. ihrer Heimsteuer-Widerlegung und Morgen
gabe zu versichern auf seinem Drittel des Schlosses Weyprecht
zymmern und Ruselhusen dem Dorf und aller Zugehörung,

hohenl. Mannlehen ... Elisabeth soll einen Träger aufstellen der

Wappensgenosse und Edelmann ist. Graf Kraft bestätigt das

1492.
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Philipps von Ussikeim empfängt zu Mannlehen von Hohen—

lohe — 1491 /3 am Schloß Weyprechtzymmern mit aller

Herrschaft, Gewalt und Rechten, und an den Dörfern und Wei—

lern Ruselhusen und Zymern, und an den Eigenleuten zu dem

gen. Schloß gehörig, an allen Vogteien, Gerichten, Bauhöfen,

Zehnten, Rechten, Fällen, Nutzen und andern Zugehörungen, und

dazu an der Fischweide und Fischwasser die Aspach bis an die

Tauber, dazu auch an dem Kirchsatz zu Ruselhausen — alles

mit seinen Zugehörungen, wie das vor Zeiten um die teutschen

Herren ist erkauft worden.

1492. Sigmund v. Ussickheim empfängt von Graf Kraft
von Hohenlohe zu Mannlehen für sich und als Träger seines

Bruders Arnold jen“/s, zusammen also am Schloß Wey—

prechtzymmern mit aller Herrschaft, Gewalt und Rechten und

an den Dörfern und Weilern Rüselhausen und Zymmern und

an den Eigenleuten zum gen. Schloß gehörig, — und an allen

Vogteien, Gerichten, Baurhöfen, Zehnten, Rechten, Fällen, Nutzen,

Herrn erkauft worden ist.

Es scheint aber, Hr. Sigmund v. Ussigheim erwarb das

Ganze und verkaufte es an Graf Georg von Hohenlohe, wie

nachfolgende Urkunde zeigt. Hagenauischer Vertrag der Grafen

von Hohenlohe von 1533.
„5) Herrenzimmern und Ryselhausen, so durch Graf Görgen

v. Hoh. von Sigmunde von Issigkheim erkauft und in der Thei—

lung der Gebrüder Graf Albrecht und Graf Jörg mit begriffen

gewesen, soll dem weikersheimischen und schillingsfürstlichen Theil
zugeordnet werden.“ Jezt ist das Aemtlein, wie gesagt, in Besiz

der hohenloheschen Linie von Waldenburg, und zwar seit dem

brüderlichen Vertrag von 1555, wo es heißt: —

2) Graf Ludwig Casimir, (welcher das Amt Forchtenberg

zum voraus geerbt hatte), hat seinem Bruder Graf Eberhard von

Hohenlohe aus brüderlicher Liebe die beiden Dörfer Herren—

zimmern und Rüsselhausen sammt aller Zugehörde, wie solche

hievor von Sigmund von Isigkheim erkauft worden, als Graf
Eberhards Erbtheil zustehen und bleiben lassen.

und andern Zugehörden — — dazu an der Fischwaide und

Fischwasser zu Aspach bis in die Tauber, dazu an dem Kirch—

satze zuRüselhusen— — als das vor Zeiten um die teutschen
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5. Varia zur Culturgeschichte.

A. Protocoll vom 20. Aug. 1703 aus einem hohenlohe
schen Städtchen.

Diejenigen Personen, welche ihr Kirchenschlafgeld zu geben

sich geweigert, seindt vor Amt beschiedten und über ihre dem

Schlafgeldeinzieher gegebene harte, unbescheidentliche Reden gehört

worden, darauf sie sich folgendermaßen entschuldigt.

Hans Ch—. gestehet, gesagt zuhaben, daß, wenn er das
Schlafgeld geben müßte, so halte ers an seinem versprochnen

Wochenallmosen inne. Ist des Erbietens, das Schlafgeld zu ge—

ben und auch fürohin sein versprochenes wöchentliches Almosen

ohne Abgangzu liefern.
Michel K—'s und Leonhard St—s Weibergestehen anders

nit gesagt zu haben, dann wenner Ufschreiber ihnen Unrecht thun
würde mit dem uffschreiben, so sollten ihn die Teuffel holen. Es
seye aber aus Ungeduld geschehen und nehmen sichs leid; allein
so hab ein Weib manchmal einge Schwachheiten an sich, dadurch
sie mit dem Kirchenschlaf überfallen werden und mache er Uff—

schreiber unter den schwachen und gesundten und vorsätzlichen

Schläfern keinen Unterschied; derentwillen sie sich gegen ihn be—

schweret.

Caspar Sch. gibt Zeugniß dass K's Weib gesagt: sie wollte
daß den die Teufel holten, der sie uffschreibe, gleich darauf des

St's Weib gesprochen: sie sage auch so.

Andreas P's Weib gesteht die Scheltworte durchaus nit
und gibts dem Mann uff sein gutes Gewissen. Er nimbis druff,
sie hergegen verschwört sich, sie wolle gleich dain der Amtsstube
untergehen, wann sie ihm ein unnützes Wort gegeben. Dieses
babe sie geredt: er schreibe nur nach Vortheil uff, worüber er

sie eine lose Frau geheißen, darauf sie geantwortet, er könne eben

so loß seyn als sie.

Lambswirts Magd gesteht die Schandred nit. Sie behaup—

tet also hab sie geredt, als erdas Geld von ihr am Bronnen,
da sie Wasser gehollt, haben wollen: Sie s. v. sch— so uff ihr
Dienen, wenn sie ihren sauren Liedlohn wieder daher geben solle.

Philip M. gesteht geredt zu haben, sein Wochenalmosen am
Schlafgeld abzukürzen. Doch hab' ers aus Ungeduld geredt,
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weil er damals wegen seines Eheweibs Tag und Nacht gehabter

Schmerzen keinen ordentlichen Schlaf zu Haus haben können;

er wolle sich künftig vorm Kirchenschlaf möglichst hüten und sein

Wochenalmosen ferner geben. U. s. w. u. s. w.

B. Ergebung an den Teufel.

Im Jahre 1751 hatte sich ein Metzger von N. N. schriftlich

an den Teufel folgendermassen gewendet:

Ich Georg Heinrich R. ruffe einen Teuffel an, daßer sich

bei mir in einer sichtbarlichen Menschengestalt soll offenbahren

und ich mich ihme mit meinem eignen Blut unterschreiben will,

wann er mir gleich tausent Gulden Gelt in die Hand gibt

und Gelt genug so lang ich lebe und verspricht mir 36 Jahre
noch zu leben und läst mich auf meinem Bett sterben; hernach

will ich dein sein wie ich in die Welt kommen bin.

Die Sache wurde ruchbar undes entschuldigte sich der Frev—

ler, daß es aus Noth geschehen um einer gewissen Schuld halben

von — 22 fl.!

C. Zaubersprüche aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.

JRAP, GIRAE, KERAP,
MRAE, GVRAE, KERAP,
JRAE, GIRAE, KERAB,

auf einen Lebkuchen geschrieben und zu essen gegeben ist gut für
das Fieber.

um Rium Offrum Rueéoffrum.

Gib das Menschen und Vieh gegen wüthigen Hundsbiß.

„Der Herr Jesus und seine liebe Mutter giengen miteinan—

der über Land, sie giengen mit einander durch eine enge Gassen,

da begegnet ihnen das Wasser und das Blut; Blut du sollt

still stehen, Wasser du sollt fortgehen! Im Namen 1 p.“

Ein Segen das Blut zu stillen.
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D. Einkäufe zu Küuzelsau, im Herbst 1697.

Ein Duzend gute Mandellebkuchen à 25 kr. 1 Duzend

schlechte Lebkuchen 13kr. 10 Marcepan 30 kr. 1 Elle rother

Borschet 13 kr. 1 Elle Schnur kr. 1 Paar baumwollene

Strümpf 12 kr. 1Elle rothe Band 4 kr. 6 Ellen andre Band

20 kr. Zwei Hutschnür 18 kr. 2 Paar Handschuhe 36 kr. 1

Paar Schuh 1ufl. 423/2 kr. 3 Duzend Schlingen 2kr. 1

Loth Seiden 30 kr. 1 Viertel Strichnekiel 15 kr. 1 9 vLichter

11 kr. “2 Z Baumöl 10 kr. 1 Pfefsser 30 ;Ir. Im
ber 10 kr.

E. Wirthsrechnungen.

Zu Hohe bach waren Ihro Hochgräfl. Gnaden Herr Graf
Johann Ludwig d. 15. Merz 1677. über Nacht nebst anwesenden

Dienern; verzehrt — 45 Kreuzer. Herr Rechnungs Justificator

Roth nebst einem Postillton hat d. 8. April uüber Nacht verzehrt

— 15 kr. Herr Cammersekretarius nebst einem Reuter über

Mittag d. 14. April 1677 — 12 kr.

Zu Hollenbach. Herr Landeshaupt- und Amtmann v.

Tessin von Forchtenberg war im dasigen Amthaus über Mittag

sammt bei sich gehabtem Reiter, und verzehrt nebst 2 kr. Stall
miethe für 2 Pferde — 26 kr. d. 24. April 1677. Herr Ge—

neralfeldmarschall Graf Wolfgang Julius auf der Reise nach

Aberaculaus 444
Aberaculau v
Aberacula qv
Aberacul 29Y
Abeéracu 109V
Aberac xaoqv

Ahera Ixeaoqv

Aber vbaoqV
Abe VqV.
Ab —
A —7 raopvraoqv
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Mergentheim zu Berechnung der Winterquartierskosten, ist d. 26.
April 1677 über Nacht mit Herrn Hof- und Kanzleyrath Roskampf
mit Herrn Obermüller u. 7 Dienern. Dabei ist an Zehrung u.
Anderem aufgegangen:

über Tafel, beywesend Herr Kanzleirath's Roskampf 48 kr.

auf Hr. Obermüller und 7 Diener. 8 kr.

Stallmieth für 13 Pferde über Nacht 9 kr.

Vor !/ A Lichter, so die Nacht über aufgegangen 4 kr.

Herr Amistkeller hat, als er von Ihro hochgräfl. Excellenz
nach Mergentheim geschickt worden, den 25 April daselbst sammt

Boten und Pferd verzehrt 12kr. Den 29. April Ihro Hochgräfl.
Gnaden, Herr Graf Johann Friedrich v. Hohenlohe nebst den

Herrn Grafen von Langenburg und von Pfedelbach waren im
Amthause und ist aufgegangen: Mittags 2 fl. 24 kr. über Tafel
auf h. gedachte grafl. Gnaden, beiwesend eines zu Adolzhausen in
verwichener Nacht einquartierten würzburgischen Hauptmanns und

Fähndrichs, auch Hofmeister Schreyers von Langenburg; 1 fl.
40 kr. auf dero sämmtliche 25 Diener, worunter Hr. Kasten—

schreiber L.und D. Hausvogt von Weikersheim, it. des gnädi—

gen Hauptmanns Diener. 39 kr. Stallmiethe für anwesende 39
Pferde, wounter 2 dem g. Hauptmann gehörig.

Abends: 24 kr. auf die Tafel da Graf Johann Friedrich
allein war, und 32 kr. auf 8 dero Diener, 4 kr. à Person, weil
sie meistens Fleisch selbsten gehabt. Den 29. April Mittags:
1 fl. 12 kr. über Tafel, beiwesend Herrn Pfarrers allhier; 48 kr.

für die 8 Diener. Abends 40 kr. über Tafel die Se. Gnaden
allein gespeiset; 48 kr. für die 8 Diener; it. 24 kr. vor 8 9
Fleisch somit auf den Weg gegeben worden. An Stallmiethe
über Nacht und bis Mittags 42 kr. für 14 Pferde; 8 fkr. für
1 A Lichter. Den Mägden an Trankgeld 16 Kreuzer.

6. Das Spital in Gundelsheim.

In alten Zeiten hatten die Meister des Deutschordens in
deutschen Landen nicht im strengen Sinn eine feste Residenz, son
dern zogen vielfach, je nach Bedürfniß der Geschäfte, auf den

einzelnen Commenden umher oder hielten sich auch nicht selten

am Kaiserlichen Hoflager auf. In Süddeutschland brachte es

Meister Eberhard von Saunsheim (1 1443 auf Horneck) dahin,
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daß ihm von der Bollei Franken die Commende Hornberg zur
Residenz abgetreten und von ihr, nebst einigen andern Besizungen,
ein eignes Einkommen für den Deutschmeister fundirt wurde.

Meister Eberhard auf Horneck aber beschloß in Gundelsheim
seines Namens Gedächtniß zu stiften durch Gründung eines Ho—

spitals. Volmar Lemlin (ein zu Horkheim gesessens ritterliches
Geschlecht) hatte 1404 von Wilhelm v. Helmstadt einen Hof und
2 Güter in Offenau erkauft, welche ihm der Lehensherr Engel—

hard v. Weinsberg eignete. Dieses Besizthum verkauften 1433
die Vormünder von Volmar Lemlins Kindern an Eberhard v. S.
Deutschordensmeister um 500 fl. Von Peter Lämlein zu Wim—
pfen, Edelknecht, aber kaufte D.M. Eberhard auch seinen Theil
am Hofgute in Offenau um 100 fl. und mit den genannten Gü—

tern fundirte ernun im selbigen Jahre 1442 das Spital, für
welches zu Gundelsheim eine Wohnung war zugerichtet worden.

Diese Stiftung erhielt späterhin noch manche Schenkungen
(Deutschmeister Erzherzog Maximilian z. B. wies ihr 1200 fl.
von dem confiscirten Vermögen justificirter Hexen zu) anderes

hat es selbst erkauft.

Die ursprüngliche Wohnung wurde im Bauernkrieg zerstört

und erst 1595 wieder aufgebaut und hergerichtet.
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